
Gesetzestexte, die in diesem Verfahren angeführt werden können. 

 

1. Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes  

(Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Die Verordnung gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung von 

öffentlichen Straßen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und 

Straßenbahnen. 

(2) Die Änderung ist wesentlich, wenn 

1. eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den KFZ-

Verkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise 

baulich erweitert wird oder 

2…………………. 

§ 2 Immissionsgrenzwerte 

(4) Die Bundesregierung erstattet spätestens im Jahr 2025 und dann 

fortlaufend alle zehn Jahre dem Deutschen Bundestag Bericht über die 

Durchführung der Verordnung. In dem Bericht wird insbesondere dargestellt, 

ob die in § 2 Absatz 1 genannten Immissionsgrenzwerte dem Stand der 

Lärmwirkungsforschung entsprechen und ob weitere Maßnahmen zum Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche erforderlich 

sind. 

 

 

2. Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) 

§ 41 Straßen und Schienenwege 

(1) Bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen sowie 

von Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen und Straßenbahnen ist unbeschadet 

des § 50 sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen 



Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, 

die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Kosten der Schutzmaßnahme außer Verhältnis 

zu dem angestrebten Schutzzweck stehen würden. 

§ 50 Planung 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine 

bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass die 

überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 

Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes 

besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich 

genutzte Gebäude, so weit möglich vermieden werden. Bei raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen 

nach § 48a Abs. 1 festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten 

werden, ist bei der Abwägung der betroffenen Belange die Erhaltung der 

bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen. 

 

  



www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-

laerm/verkehrslaerm/strassenverkehrslaerm#minderung-des-

strassenverkehrslarms-prioritatenfolge 

 

Lärmvorsorge - Neubau oder wesentliche Änderung einer Straße 

Beim Neubau oder einer wesentlichen Änderung einer Straße, sind in der 

Verkehrslärmschutzverordnung (16. Bundes-Immissionsschutzverordnung) 

Immissionsgrenzwerte für den Lärmschutz an Verkehrswegen (Lärmvorsorge) 

festgelegt. Eine wesentliche Änderung an einem Straßenverkehrsweg liegt vor, 

wenn: 

• die Straße um einen oder mehrere durchgehenden Fahrstreifen 

erweitert wird oder 

• der Beurteilungspegel durch einen baulichen Eingriff um mindestens 3 

dB(A), bzw. auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht 

erhöht wird (gilt nicht in Gewerbegebieten). 

  

Liegt ein Neubau oder eine wesentliche Änderung am Straßenverkehrsweg vor, 

gelten folgende Immissionsgrenzwerte: 

an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 

• tags: 57 dB(A) 

• nachts: 47 dB(A) 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 

• tags: 59 dB(A) 

• nachts: 49 dB(A) 

in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 

• tags: 64 dB(A) 

• nachts: 54 dB(A) 

in Gewerbegebieten 

• tags: 69 dB(A) 

• nachts: 59 dB(A) 
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Die Verkehrslärmschutzverordnung enthält auch die Vorschrift, wie die 

Geräuschbelastung vor den Gebäuden der Betroffenen errechnet wird. Die 

Berechnung ist zwingend vorgeschrieben, Messungen sind nicht vorgesehen. 

Einfluss auf die Lärmimmissionen haben unter anderem 

• die Anzahl der Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit, 

• der Fahrbahnbelag, 

• die Steigung der Straße und 

• der Abstand des Gebäudes zur Straße. 

  

Überschreitet die errechnete Belastung (der Beurteilungspegel) die 

festgelegten Immissionsgrenzwerte, muss der Schallschutz verbessert werden. 

Bauliche Schallschutzmaßnahmen an der Straße (zum Beispiel 

Schallschutzwände oder -wälle) haben Vorrang. Wenn allerdings die Kosten für 

diese Schutzmaßnahmen unverhältnismäßig sind, sind Schallschutzmaßnahmen 

an den betroffenen Gebäuden (zum Beispiel Schallschutzfenster) als letzte 

Möglichkeit vorzusehen. 

  

Die abschirmende Wirkung von Schallschutzwänden oder -wällen wird nach 

den "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" (RLS-90) berechnet. Die 

Berechnung der erforderlichen Schalldämmung der Außenwände und Fenster 

erfolgt nach der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. 

Bundes-Immissionsschutzverordnung). Neubau und oft auch erhebliche 

bauliche Eingriffe erfordern ein Planfeststellungsverfahren. In diesem 

Verfahren können die von der Planfeststellung betroffenen Personen ihre 

Rechte und Interessen geltend machen. 

  

Abschirmung 

Feste Hindernisse wie Schallschutzwände, -wälle, Überdeckungen, 

Einhausungen behindern die Ausbreitung des Schalls. Erst wenn die 

Sichtverbindung vom betroffenen Gebäude zur Straße unterbunden ist, wird 

der Straßenverkehrslärm gemindert. Bei Wänden oder Wällen hat deshalb die 

Höhe entscheidenden Einfluss auf die lärmmindernde Wirkung. Bei gleicher 

http://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_24/index.html
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/p?tag=Planfeststellung#alphabar


Höhe ist die Lärmschutzanlage umso wirksamer, je näher sie an die Straße 

gebaut wird. Die Anlage muss ausreichend lang sein, damit von den Seiten kein 

Lärm eindringt. Die Lärmminderung beträgt bei Wällen oder Wänden 

typischerweise fünf bis zehn dB(A), in günstigen Fällen zehn bis 15 dB(A). Bei 

Mitwind- und Inversionswetterlagen verschlechtert sich die lärmmindernde 

Wirkung deutlich. 

  

  

Schutzvorschriften 

  

1. BimSchG 

  

Gemäß § 1 BImSchG sind Menschen grundsätzlich vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu schützen. Derartige Geräusche 

können sowohl vom Verkehr auf einem Betriebsgelände her entstehen, als 

auch durch die Produktion oder Herstellung in einem betrieb („Gewerbelärm“). 

  

2. VLärmSchR 97 

  

Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast 

des Bundes - VLärmSchR 97 

  

3. Schutzvorschriften nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 

  

Die Lärmvorsorge ist geregelt im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), in 

der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) und in der Verkehrswege-

Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV): 

· § 41 ff. BImSchG verpflichten den Träger der Straßenbaulast - unbeschadet 

des Gebots nach § 50 BImSchG - beim Bau oder der wesentlichen Änderung 

von Straßen den notwendigen Lärmschutz sicherzustellen. 

https://www.juraforum.de/gesetze/bimschg/1-zweck-des-gesetzes


· Die 16. BImSchV setzt die Immissionsgrenzwerte fest, nennt die 

Voraussetzungen der wesentlichen Änderung im Sinne des § 41 BImSchG und 

regelt das Verfahren für die Berechnung des Beurteilungspegels. 

· Die 24. BImSchV regelt Art und Umfang der notwendigen 

Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen. 

· Aus § 42 Abs. 2 Satz 2 BImSchG in Verbindung mit § 74 Abs. 2 VwVfG (L) 

können sich weitergehende Entschädigungsansprüche lärmbetroffener 

Eigentümer ergeben (Nrn. 22, 46). 

  

4. 16.BimSchV 

  

  

Die Verkehrslärmschutzverordnung, definiert unter anderem 

Immissionsgrenzwerte zum Schutz vor Verkehrslärm. Bei den Grenzwerten wird 

unterschieden, welche Gebiete betroffen sind. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

Welche Rechte können betroffen sein? 

 

Art 2 Abs 2 S. 1 GG Recht auf körperliche Unversehrtheit 

Art 14 Abs 1 S.1 GG Eigentumsrecht 

  

Geschützte Rechtsgüter zur Begründung der Einwendung 

• Leben 

• Körper 

• Gesundheit 

• Freiheit 

• Eigentum 
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